
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand beschloss, dass ein Geburtstagsgutschein für ein Sachgeschenk eigener 
Wahl in Höhe von bis zu 35,00 EUR für die ehrenamtlichen Mitglieder vorgesehen ist. 
Der abgerechnete Geldbetrag wird unbar auf das in der Vereinskasse hinterlegte Bankkonto 
des Vereinsmitgliedes überwiesen. 
 
Einen Sachgegenstand ist etwas, was man in die Hand nehmen kann, wie Bücher, 
Bekleidungsstücke, Werkzeuge, Ersatzteile usw.. Dieser Sachgegenstand ist bitte nicht im 
Ausland (z.B.: in Tschechien) zu beziehen bzw. einzukaufen. 
 
Nach Rücksprache mit der Finanzbuchhaltung wird Kraftstoff als Sachgeschenk sehr 
grenzwertig angesehen. Kraftstoff  muss bei einer Steuerprüfung nicht akzeptiert werden. 
Um Schaden für den Verein mit dem Finanzamt abzuwenden, riet man davon strikt ab. 
 
Getränke, wie Schnapsflaschen können auch in einem Präsentkorb, wie auch andere 
Lebensmittel sein, die ohne Frage auch vom Finanzamt akzeptiert werden. 
 
Ein erworbener Gutschein für ein Produkt kann ebenfalls abgerechnet werden, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind. 
 
Wichtig für die revisionssichere Abrechnung sind die Belege (Rechnung, Quittung) in Höhe 
von bis zu 35,00 EUR mit Ausweisung der gesetzlichen MwSt.  

Für einen Beleg über einen höheren Betrag (z.B.: 50,00 EUR) können keine 35,00 EUR 
ausgezahlt bzw. überwiesen werden!!! 

Man kann mehrere Belege von Sachgegenständen kumulieren, (z.B. ein Fön für 29,00 + ein 
Handtuch für 4,00 EUR + Bonbons für 2,00 EUR) um auf 35,00 EUR zu kommen. 
 
Möglich ist auch ein Produkt für 50,00 EUR zu erwerben, für das man sich 2 Quittungen 
ausstellen lässt. Eine Quittung über 35,00 EUR für die Abrechnung des 
Geburtstagsgutscheins und eine Quittung 15,00 EUR für den nicht abrechenbaren 
Eigenanteil.  

Bei Fragen, Hinweisen oder für die Abrechnung der Belege kann man sich auch gern an 
Herrn Hoffmann wenden, Tel: 03744 8302-173. 


